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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Gemäss einer im Juni des Berichtsjahres von der Credit Suisse veröffentlichten Studie
mussten sich in den kommenden fünf Jahren 22 Prozent der kleinen und mittleren
Unternehmungen (KMU) mit einer Nachfolgeregelung befassen. Vor diesem Hintergrund
überwiesen die eidgenössischen Räte im Verlauf der Sommersession zwei Motionen,
die im Rahmen des Firmenrechts eine entsprechende Vereinfachung bezweckten. Nach
der Zustimmung der kleinen Kammer im vergangenen Jahr fand eine Motion Rime (svp,
FR) auch im Ständerat eine Mehrheit. Um den Fortbestand vor allem der kleinen und
mittleren Unternehmungen (KMU) zu erleichtern, zielte der Vorstoss auf eine Lockerung
der Firmennamenregelung ab. Bis anhin musste bei Einzelfirmen, Kollektiv- und
Kommanditgesellschaften sowie Kommanditaktiengesellschaften der Namen der
Inhaberin oder des Inhabers der Einzelfirma bzw. die Namen der unbeschränkt
haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter der Personengesellschaften Teil des
Firmennamens sein. Die Motion forderte, dass der Firmenname ungeachtet der
Änderungen, die den Kreis der Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder die
Rechtsform betraf, fortbestehen konnte. Der Nationalrat nahm seinerseits eine Motion
Bischof (cvp, SO; Mo. 12.3769) an, welche die identische Zielsetzung verfolgte. Der
Ständerat hatte sich bereits im Vorjahr für dieses Geschäft ausgesprochen. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2013
LAURENT BERNHARD

Gesellschaftsrecht

Im Jahre 2009 hatte der Nationalrat einer Motion Bischof (cvp, SO) zugestimmt, welche
in Anlehnung an das in den Vereinigten Staaten vorhandene Chapter 11 die Schaffung
eines Sanierungsrechts im SchKG zeitlich vorziehen wollte. In der Sommersession
lehnte der Ständerat diesen Vorstoss ab. Begründet wurde dieser negative Entscheid
mit dem Umstand, dass der Bundesrat eine entsprechende Revision in der Zwischenzeit
in die Wege geleitet hatte. 2

MOTION
DATUM: 13.05.2011
LAURENT BERNHARD

1) AB NR, 2013, S. 907.; TA, 18.6.13; Lit. Credit Suisse.; AB SR, 2013, S. 584f.
2) AB NR, 2011, S. 357.
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